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Feriensprachkurse für Kinder und Jugendliche mit keinen oder geringen 

Deutschkenntnissen 

 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,  

sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 

 

die Feriensprachkurse sind seit Jahren eine wichtige ergänzende Maßnahme zur schu-

lischen Sprachförderung, da sie einen bedeutenden Beitrag zur schulischen Integration 

leisten und neu zugezogenen Kindern und Jugendlichen den Einstieg in die Schule er-

leichtern. Die Feriensprachkurse sind eine gemeinsame Initiative des Ministeriums für 

Bildung, des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration und des rheinland-

pfälzischen Volkshochschulverbandes. Auch im Jahr 2025 werden Feriensprachkurse 

wieder im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel angeboten.   

Die Feriensprachkurse ergänzen die tägliche schulische Sprachförderung, die neu zu-

gezogenen Schülerinnen und Schülern der 1. bis 10. Klasse und schulpflichtigen jungen 

Erwachsenen der berufsbildenden Schulen den Einstieg in den Schulalltag erleichtern 

und ihre Teilnahme am Unterricht unterstützen soll. 
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Schülerinnen und Schüler, die kein oder sehr wenig Deutsch sprechen, werden bei 

ihrem Lernprozess zur Aneignung der deutschen Sprache unterstützt. Zudem wird 

durch das situationsbedingte Erlernen in Kleingruppen die Integration gefördert. 

Im Jahr 2025 werden Feriensprachkurse einwöchig (Osterferien) und ein- bis zwei-

wöchig (Sommer- und Herbstferien) angeboten. Die Kurse umfassen mindestens 15 

und bis zu 20 Unterrichtsstunden in den Osterferien und bis zu 40 Unterrichtsstunden 

in den Sommer- und Herbstferien. Die Kurse finden vor- oder nachmittags statt.  

Ich bitte Sie Folgendes zu beachten: Die Feriensprachkurse bedienen nur die Ziel-

gruppe der Kinder und Jugendlichen mit keinen bis geringen Deutschkenntnis-

sen (A0 bis max. A2 nach GER). Das Sprachniveau kann z. B. mit 2P festgestellt wer-

den.  

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich mit Ihrer Volkshochschule vor Ort zu ei-

nem passgenauen und bedarfsgerechten LiF-Angebot für diejenigen Schülerinnen und 

Schüler abzustimmen, deren Kenntnisse bereits über die elementare Sprachanwen-

dung hinausgehen.  

Anmeldung: 

Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler erfolgt durch die Schule mittels eines 

elektronisch ausgefüllten Antrags bei der örtlichen Volkshochschule, die einen Ferien-

sprachkurs anbietet. Eine direkte Anmeldung bei der örtlichen Volkshochschule durch 

die Eltern ist nicht möglich. Bitte achten Sie bei der Übermittlung dieser Anträge auf die 

Datensicherheit und tragen Sie unbedingt auch die Kontaktdaten der Eltern bzw. Sor-

geberechtigten für Notfälle ein. Eine Liste der örtlichen Volkshochschulen, die Ferien-

sprachkurse anbieten, sowie die aktuellen Formulare, Informationen für Eltern in ver-

schiedenen Sprachen und die jeweiligen Ansprechpartnerinnen und -partner beim Mi-

nisterium für Bildung finden Sie auf dem Bildungsserver https://bildung.rlp.de/migra-

tion/mehr-infos-und-materialien/feriensprachkurse. Für die Anmeldung ist ausschließ-

lich das auf dem Bildungsserver bereitgestellte Antragsformular zu verwenden. Die Ein-

verständniserklärung der Eltern zur Teilnahme am Feriensprachkurs verbleibt in der 

Schule.  

https://bildung.rlp.de/migration/mehr-infos-und-materialien/feriensprachkurse
https://bildung.rlp.de/migration/mehr-infos-und-materialien/feriensprachkurse
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Kursort kann die örtliche Volkshochschule oder die Schule sein. Wenn Kurse in der 

Schule stattfinden, sollte dies möglichst zu den Präsenzzeiten oder in Absprache mit 

der Schulleitung erfolgen, da eine Ansprechperson der Schule für Notfälle benötigt 

wird. Diese muss durchgehend zumindest telefonisch erreichbar sein. Bitte geben Sie 

die Ansprechperson auf dem Anmeldeformular für die örtliche Volkshochschule 

an.  

Die Teilnahme an einem Feriensprachkurs ist für die Schülerinnen und Schüler kosten-

los. Eventuell entstehende Fahrtkosten können nicht übernommen werden. Ein 

Rechtsanspruch auf die Teilnahme an den Feriensprachkursen besteht nicht. Die Teil-

nahme an einem Feriensprachkurs ist freiwillig, jedoch ist die Teilnahme nach Anmel-

dung mit Zustimmung der Eltern bzw. Sorgeberechtigten grundsätzlich verpflichtend. 

Bitte weisen Sie die Eltern darauf hin, dass bei Nichtteilnahme eine Abmeldung 

erfolgen soll.  

Und hier noch einmal die wichtigsten Hinweise: 

1. Anmeldefristen für 2025 (Anmeldeschluss für die Schulen bei der örtlichen 

Volkshochschule)  

 

Osterferien 2025 (14.04. – 25.04.2025):  10. März 2025  

Sommerferien 2025 (07.07. – 15.08.2025):  02. Juni 2025 

Herbstferien 2025 (13.10. – 24.10.2025):  15. September 2025 

 

2.  Zielgruppe und Teilnahmebedingungen 

 

 Teilnehmen können Kinder und Jugendliche von der 1. bis 10. Klasse, schul-

pflichtige Jugendliche an berufsbildenden Schulen mit keinen oder geringen 

Deutschkenntnissen (A0 bis max. A2 nach GER), eine Sprachstandfeststel-

lung, z. B. mit 2P, sollte möglichst durchgeführt worden sein. 

 Es werden vorrangig Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, die weniger 

als ein Jahr in Deutschland sind und noch nicht an einem Feriensprachkurs 
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teilgenommen haben. Eine einmalige Wiederholung eines Feriensprachkur-

ses ist gegebenenfalls möglich. 

 Bitte weisen Sie Schülerinnen und Schüler, die noch nicht alphabetisiert sind, 

in der Teilnehmendenliste gesondert aus. 

 Feriensprachkurse sind eine Schulveranstaltung. Die Schülerinnen und Schü-

ler sind über die Unfallkasse Rheinland-Pfalz versichert.  

 

3. Formulare 

 

Bitte nutzen Sie nur die aktuellen Formulare für 2025. Beachten Sie in den Fäl-

len, in denen Sie persönliche Daten versenden, die Regelungen zum Datenschutz 

und zur Datensicherheit. Die Teilnehmendenliste darf ausschließlich verschlüsselt 

(bevorzugt mit 7zip) elektronisch oder in Ausnahmefällen per Post versendet 

werden. Gegebenenfalls bitten Sie Ihre Kommune 7zip für Sie zuzulassen, um 

datenschutzkonform kommunizieren zu können. Bei Mailversand legen Sie ein 

Passwort fest, welches Sie Ihrer örtlichen Volkshochschule telefonisch oder per 

gesonderter E-Mail mitteilen. Eine Anleitung zu 7zip finden Sie hier: 

https://www.datenschutz.rlp.de/themen/verschluesselung#c32085 

 

Auf diesem Wege möchte ich mich herzlich für Ihr Engagement auch in diesem Jahr 

bedanken! 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Elke Schott 

 

https://www.datenschutz.rlp.de/themen/verschluesselung#c32085

